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://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrats Nr. 16.1247.01 vom 16. August 2016 sowie in den Bericht der 
Geschäftsprüfungskommission Nr. 16.1247.02 vom 8. Dezember 2016, beschliesst. 

 

I. 

Das Gesetz über die Industriellen Werke Basel (IWB-Gesetz) vom 11. Februar 2009 1) 
(Stand 1. Januar 2010) wird wie folgt geändert: 

 

§  8. Abs. 2 (neu) 

2 Personen, die miteinander verheiratet sind, in eingetragener Partnerschaft oder in einem 
gefestigten Konkubinat leben, im ersten oder zweiten Grad verwandt oder verschwägert 
sind, dürfen nicht gleichzeitig den Organen gemäss Abs. 1 angehören. 

 

§  9. Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 3bis (neu), Abs. 5 (geändert) 

1 Der Verwaltungsrat besteht aus sieben Mitgliedern. Die Mitglieder werden vom 
Regierungsrat für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich, 
insgesamt darf die Amtszeit eines Mitglieds 16 Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder 
des Verwaltungsrates stehen in keinem Anstellungsverhältnis mit den IWB. 

3 Bei der Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Präsidentin oder des 
Präsidenten berücksichtigt der Regierungsrat die fachlichen Qualifikationen und die 
relevanten Erfahrungen der Mitglieder des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist 
ausgewogen zusammenzusetzen, sodass er in seiner Gesamtheit alle für die Führung der 
IWB wesentlichen Kompetenzen abdeckt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen 
für ihre Tätigkeit bei den IWB qualifiziert und in der Lage sein, die Aktivitäten der IWB 
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selbständig zu beurteilen. Darüber hinaus müssen sie Verständnis für den 
Leistungsauftrag und die öffentliche Aufgabe der IWB aufweisen. 

3bis Nicht wählbar in den Verwaltungsrat sind 

a) Mitglieder des Grossen Rates; 

b) Mitglieder des Regierungsrat und weitere Magistratspersonen; 

c) Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung, denen Aufgaben im Zusammenhang mit 
den IWB übertragen sind; 

d) Mitglieder von Strategie- und Aufsichtsorganen von öffentlich-rechtlichen Anstalten, 
die vollumfänglich von öffentlichen Organen des Kantons bestellt werden. 

5 Der Regierungsrat kann die Mitglieder des Verwaltungsrates jederzeit abberufen. 

 

§  10. Abs. 2 

2 Der Verwaltungsrat hat insbesondere folgende Aufgaben und Kompetenzen: 

c) (geändert) Erlass des Organisationsreglements und des Kaderreglements unter 
Vorbehalt der Genehmigung durch den Regierungsrat; 

g) (geändert) Durchführung einer angemessenen Risikokontrolle insbesondere durch 
Errichtung und Aufrechterhaltung eines der Risikostruktur der IWB angepassten 
Risikomanagements und eines internen Kontrollsystems (IKS); 

 

§  12. Abs. 3 (neu) 

3 Die Finanzaufsicht wird durch die Finanzkontrolle des Kantons Basel-Stadt 
wahrgenommen. Der Aufsichtsbereich richtet sich nach dem Finanzkontrollgesetz. 

 

§  27. Abs. 3 (geändert) 

3 Investitionen betreffend den Aufbau eines Netzes für eine neue netzgebundene 
Technologie bedürfen einer eigenen Genehmigung durch den Grossen Rat. Der 
entsprechende Beschluss des Grossen Rates untersteht dem fakultativen Referendum. 
Die Eignerstrategie des Regierungsrates für die IWB wird dem Grossen Rat zusammen 
mit dem Leistungsauftrag zur Kenntnis gebracht. 

 

§  28. Abs. 1bis (neu) 

1bis Der Regierungsrat genehmigt das Organisationsreglement und das Kaderreglement 
der IWB. 

 

§  28bis (neu) 

1 Dem Grossen Rat obliegt die Oberaufsicht. 

2 Die zuständigen Oberaufsichtskommissionen haben alle für die Oberaufsicht 
notwendigen Einsichts- und Informationsrechte, sofern diesen nicht schwerwiegende 
private oder öffentliche Interessen entgegenstehen. 

 

Titel nach § 28bis (geändert) 

VI. 3. Genehmigung der Jahresrechnung und Gewinnverwendung, Entlastung des 
Verwaltungsrats 
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§  29. Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu) 

1 Der Regierungsrat genehmigt die Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Berichts 
der Revisionsstelle und entscheidet über die Ausschüttungen an den Kanton, die 
Zuweisung an die Reserven und den Gewinnvortrag auf die neue Rechnung. Die 
Jahresrechnung wird vom Regierungsrat dem Grossen Rat zur Kenntnis gebracht. 

2 Mit der Genehmigung der Jahresrechnung entscheidet der Regierungsrat über die 
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats. 

 

§  45. (neu) 

Übergangsbestimmung zur Änderung betr. §9 Abs. 1 und Abs. 3bis 

1 Die Neuwahl des Verwaltungsrats durch den Regierungsrat erfolgt auf Beginn der 
Amtsperiode vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2021. 

 

II. Änderung anderer Erlasse 

Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates (GO) vom 29. Juni 2006 2) (Stand 
1. Juli 2016) wird wie folgt geändert: 

 

§  85. Abs. 1 

1 Der Grosse Rat wählt gemäss den hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
Mitglieder und zum Teil auch Präsidien der folgenden ratsexternen Gremien: 

d) Aufgehoben. 

 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt 
der Rechtskraft sofort wirksam. 
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